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Amt für Städtebau, Privater Gestaltungsplan «Parkring», Zürich Enge, 

Kreis 2 

 

1. Zweck der Vorlage 

Der private Gestaltungsplan «Parkring» schafft die nutzungsplanerischen Voraussetzungen 
für einen geplanten Atelierneubau gemäss Richtprojekt vom 18. Juni 2020 und damit eine 
massvolle Erweiterung der geschützten Villenanlage sowie eine betriebliche Verbesserung. 

Mit dieser Vorlage beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat, dem privaten Gestaltungsplan 
«Parkring» zuzustimmen. 

2. Geltungsbereich des privaten Gestaltungsplans 

Der Geltungsbereich umfasst die 2934 m2 grosse Parzelle Kat.-Nr. EN3022, die sich voll-
umfänglich im Eigentum der Calatrava Immobilien AG befindet. Das Grundstück liegt im 
Villenquartier Parkring im Quartier Enge, Kreis 2. Teil der Villenanlage sind mehrere Bau-
ten, darunter das Hauptgebäude (die ehemalige Villa Hürlimann), ein Laubengang, eine 
Remise und ein im Jahr 2011 erstelltes Gerätehaus/Atelier. Die Topographie ist Richtung 
Süden abfallend, wodurch sich das Areal in drei Niveaus gliedert. Das oberste Niveau ist 
vom Parkring her zugänglich und umfasst die Villa mit Terrasse und Rosengarten. Das 
mittlere Niveau mit dem Rasenhof wird durch den Laubengang vom untersten Niveau mit 
der Remise und dem bestehenden Ateliergebäude getrennt. 

Die Parzelle liegt zwischen der Ulmbergstrasse und der Alfred-Escher-Strasse, respektive 
der Tunnelstrasse. Bei der Alfred-Escher-Strasse handelt es sich um eine Hauptverkehrs-
strasse, die den Mythenquai mit dem Stadtteil Wiedikon verbindet und auf Höhe des Park-
rings in den Ulmbergtunnel führt. Die Tunnelstrasse ist der Abzweiger, der auf die See-
strasse führt. Nördlich der Parzelle verläuft der Parkring, an dem sich auch der Hauptzu-
gang zur Anlage befindet. In naher Umgebung des Perimeters liegen der Bahnhof Enge 
sowie verschiedene Tram- und Bushaltestellen. 

 

Abb. 1: Geltungsbereich des Gestaltungsplans (rot); Dachaufsicht Bestand 
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3. Ausgangslage 

Die neubarocke Villenanlage wurde in den Jahren 1925–1926 im Auftrag von Hans Hürli-
mann erstellt. Architekt für die Hochbauten war E. Staehli, die Gartenanlage wurde von den 
Gebrüdern Mertens entworfen. In den folgenden Jahrzehnten wurden diverse kleinere An-
passungen (Grenzänderung, Installierung Öltank, Vergrösserung Kellerausgang usw.) vor-
genommen, bis 1986 die Inventarisierung und 1988 die Unterschutzstellung erfolgte. 1996 
wurde die Bausubstanz in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege saniert und restauriert. 
In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Umnutzung von Wohn- zu Büroflächen. 

Seit 2002 dient die Liegenschaft Parkring 11 als Hauptsitz der Santiago Calatrava GmbH 
mit rund 50 Beschäftigten. Im Jahr 2004 wurde die Villa renoviert und im Untergeschoss 
erweitert. 2011 wurde die ehemalige Autoremise um ein Ateliergebäude ergänzt. 2017 
konnte die Calatrava Immobilien AG einen brachliegenden 173 m2 grossen Teil des südlich 
angrenzenden Grundstücks Kat.-Nr. EN3023 von der Stadt erwerben und zum Grundstück 
Kat.-Nr. EN3022 hinzufügen. 

Die Räumlichkeiten auf dem Grundstück werden heute vollumfänglich zu Arbeitszwecken 
genutzt. In der Villa befinden sich die Büroräumlichkeiten für die in Zürich tätigen rund 
50 Mitarbeitenden im Bereich Architektur und Bauingenieurwesen. Die Remise, inklusive 
ehemalige Wohnung im Dachgeschoss, und das bestehende Ateliergebäude dienen als 
Modellbauwerkstatt. 

Die Platzverhältnisse am heutigen Standort sind für die Ausübung künstlerischer und mo-
dellbauerischer Tätigkeiten zu eng. Um betriebliche Verbesserungen für die Mitarbeitenden 
schaffen zu können, beabsichtigt die Grundeigentümerin die Villenanlage mit einem Neu-
bau zu ergänzen. Ohne den denkmalschützerischen Wert der Villenanlage zu beeinträchti-
gen, soll dazu im südlichen Teil der Liegenschaft ein Atelierneubau entstehen. 

 

 
Abb. 2: Richtprojekt von 18. Juni 2020; Atelierneubau und Neupflanzungen rot 
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Gemäss Richtprojekt vom 18. Juni 2020 bietet der geplante Neubau auf drei Geschossen 
(Untergeschoss, Erdgeschoss und Galerie) Platz für die umfangreichen künstlerischen Tä-
tigkeiten des Büros Calatrava. Der Neubau löst sich von den historischen Gebäuden und 
ordnet sich auch in Relation des Dachfirsts diesen unter.  

Die bisherige beengte zweigeschossige Holzkonstruktion des Anbaus aus dem Jahr 2011 
(bestehendes Ateliergebäude) wird inklusive Bodenplatte abgebrochen. 

4. Planungsrechtliche Situation 

Gemäss rechtskräftiger Bau- und Zonenordnung (BZO, AS 700.100) liegt das Grundstück 
in der Kernzone Parkring. Danach sind die denkmalgeschützten Bauten (Villa, Remise, 
Laubengang) mit einer Profilerhaltungslinie belegt. Es gilt ein Mindestwohnanteil von 
90 Prozent. Im Westen ist das Grundstück der Empfindlichkeitsstufe (ES) II zugeordnet. Ein 
rund 25 m breiter Streifen entlang der Alfred-Escher-Strasse im Osten wird als «Lärmvor-
belastetes Gebiet» gekennzeichnet, wofür die ES III gilt. Das Grundstück ist dem Hoch-
hausgebiet III zugewiesen, wo die maximal zulässige Gesamthöhe 40 m beträgt. 

Mit dem privaten Gestaltungsplan «Parkring» sollen die nutzungsplanerischen Vorausset-
zungen für den geplanten Atelierneubau gemäss Richtprojekt geschaffen und damit eine 
massvolle Erweiterung des geschützten Ensembles sowie eine betriebliche Verbesserung 
ermöglicht werden. 

5. Denkmalschutz / Schutzvertrag 

Die Villenanlage einschliesslich dem Garten steht seit 1988 unter Denkmalschutz. Mit dem 
überarbeiteten Schutzvertrag zwischen der Calatrava Immobilien AG und der Stadt (sepa-
rate, nachgelagerte Vorlage zum vorliegenden Geschäft) soll einerseits der Schutzperime-
ter des Gartens geklärt werden, andererseits wird der Schutzumfang des Gartens konkre-
tisiert. 

6. Mehrwertausgleich 

Mit der Planungsmassnahme ergibt sich eine Aufzonung. Nach dem Mehrwertausgleichs-
gesetz (MAG, LS 700.9) entsteht ein Planungsvorteil, der gemäss Regelung der BZO aus-
zugleichen ist (§ 19 Abs. 1 MAG). Die Stadt erhebt eine Mehrwertabgabe von vierzig Pro-
zent des um Fr. 100 000.– gekürzten Mehrwerts (Art. 81d BZO, i. V. m. § 20 Abs. 1 und 
§ 19 Abs. 3 MAG). 

Die Mehrwertprognose erfolgte mit einer individuellen Schätzung (Mehrwertprognose städ-
tische Schätzungskommission vom 3. Februar 2021). Diese prognostiziert für die Planungs-
massnahme eine kommunale Mehrwertabgabe von Fr. 293 000.–. Der Betrag soll auf dem 
Verfügungsweg ausgeglichen werden. 

7. Wichtigste Festlegungen des privaten Gestaltungsplans 

Hauptbestandteil des privaten Gestaltungsplans ist ein präzis festgelegter Gebäudemantel, 
welcher die Lage und das maximale Volumen des Gebäudes definiert. Damit und mit wei-
teren Festlegungen wird die Einhaltung der erhöhten Einordnungsanforderungen und die 
gebotene Rücksichtnahme auf die unter Schutz stehenden Bauten und den ebenfalls denk-
malgeschützten Garten gewährleistet. Grundlage für die entsprechenden Festlegungen im 
Gestaltungsplan ist das Richtprojekt vom 18. Juni 2020. 
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Allgemeine Bestimmungen (Art. 1–3) 

Der private Gestaltungsplan «Parkring» setzt sich aus den Gestaltungsplanvorschriften und 
dem zugehörigen Situationsplan im Massstab 1:500 zusammen (Art. 2). Er schafft die bau- 
und planungsrechtliche Grundlage für die Realisierung eines Bauprojekts in der Kernzone 
Parkring. Die unter Schutz stehende Villenanlage mit Garten wird durch einen Neubau des 
bestehenden Ateliergebäudes städtebaulich und architektonisch rücksichtsvoll weiterentwi-
ckelt. Die Schutzanordnungen gemäss dem angepassten Schutzvertrag gehen den Best-
immungen des Gestaltungsplans vor. 

Bau- und Nutzungsvorschriften (Art. 4–10) 

Nutzweise (Art. 4) 

Im Bereich Mantellinie Neubau sind mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsbe-
triebe zulässig. Im restlichen Geltungsbereich sind Wohnnutzungen und nicht störende Ge-
werbe- und Dienstleistungsbetriebe zulässig. Für den Geltungsbereich wird keine Wohnan-
teilspflicht festgesetzt. Im Jahr 1994 wurde eine Bewilligung zur Umnutzung der Villa als 
Büroräumlichkeiten erteilt. 

Die integrale Unterschutzstellung der Liegenschaft lässt keine zeitgemässe Wohn-nutzung 
zu. Da insbesondere auch an Teilen im Innern der Villa keine Eingriffe in die geschützte 
Bausubstanz zulässig sind, ist auch keine Unterteilung in mehrere Wohneinheiten möglich. 
Mit der 1994 ausgestellten Ausnahmebewilligung von den Vorschriften zur Wohnanteilsflä-
che kann das Schutzobjekt besser gewahrt werden. 

Mit dem privaten Gestaltungsplan wird vorgeschrieben, dass im Dachgeschoss der Remise 
eine Wohnung zu realisieren ist. Damit wird der Ursprungszustand der Nutzweise von 1925 
wiederhergestellt. Im Neubau hingegen ist keine Wohnnutzung zulässig. Somit darf an der 
Hauptlärmquelle Alfred-Escher-Strasse nicht gewohnt werden, selbst wenn bei Nichteinhal-
tung der Immissionsgrenzwerte die Voraussetzung für eine Ausnahmebewilligung gemäss 
Art. 31 Lärmschutzverordnung (LSV, SR 814.41) allenfalls erfüllt wäre. 

Gebäudemantel Neubau (Art. 5) 

Oberirdische Gebäudeteile sind grundsätzlich nur innerhalb der im Situationsplan gekenn-
zeichneten Mantellinie des Gebäudemantels für den Neubau zulässig. Gebäudevorsprünge 
dürfen nicht über die Mantellinie hinausragen. 

Um den Neubau gut in die bestehende Situation einzugliedern, entspricht die maximal er-
laubte Höhenkote der Mantellinie der Firsthöhe des Laubengangs. Der Neubau überragt 
die bestehenden Bauten somit nicht und ordnet sich durch die in Richtung Süden abfallende 
Dachneigung dem Bestand unter. 

Der Grenzabstand gegenüber dem südlich angrenzenden städtischen Grundstück Kat.-Nr. 
EN3023 wird mit dem Richtprojekt unterschritten, was die Einräumung des Näherbaurechts 
voraussetzt. Das erforderliche Näherbaurecht wurde unter Bedingung, dass der Gestal-
tungplan in Rechtskraft erwächst, eingeräumt und im Grundbuch eingetragen.  
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Geschosszahl und Nutzungsmass Neubau (Art. 7–8) 

Die Anzahl Vollgeschosse ist unter Einhaltung der maximalen Höhenkote frei. Es ist ein 
Untergeschoss mit anrechenbaren Geschossflächen zulässig. Die maximal zulässige Flä-
che im Untergeschoss ist durch den im Situationsplan als Baubereich Untergeschoss ge-
kennzeichneten Bereich definiert. Die Ausnützung innerhalb des Gebäudemantels ist frei. 

Gestaltung (Art. 9) 

Die Bauten, Anlagen und deren Umschwung sind so zu gestalten, dass sie für sich und in 
ihrem Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Umgebung im Ganzen und 
in ihren einzelnen Teilen eine besonders gute Gesamtwirkung erreichen. Dabei soll der 
Gebietscharakter der Kernzone Parkring berücksichtigt werden. Diese Anforderung gilt 
auch für Materialien, Farben und die Beleuchtung. 

Das Bauvorhaben wurde vorgängig zur Ausarbeitung des Gestaltungsplans bereits der 
Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege der Stadt Zürich für eine Stellungnahme zuge-
stellt. In einem gemeinsamen Schreiben, datiert vom 24. Oktober 2019, nehmen die Denk-
malpflege und Gartendenkmalpflege Stellung zum Bauvorhaben gemäss Richtprojekt. Da-
nach steht das Bauprojekt im Einklang mit den denkmalpflegerischen respektive garten-
denkmalpflegerischen Anliegen. Der durch eine Baumreihe gegen Norden abgeschirmte 
Neubau gibt sich mit seiner ruhigen zweigeschossigen Silhouette als Nebengebäude zu 
erkennen und fügt sich durch seine Farbgebung unauffällig in die durchgrünte Umgebung 
ein. Die Gebäudehöhe bleibt unter dem Dachfirst der benachbarten Remise und ordnet sich 
dadurch dem Laubengang unter. Das Gebäude überlässt der Villa die dominante Stellung 
und tritt auch gegenüber der angrenzenden Bebauung kaum in Erscheinung. Die Anforde-
rungen der besonderen Rücksichtnahme auf das Schutzobjekt gemäss § 238 Abs. 2 Pla-
nungs- und Baugesetz (PBG, LS 700.1) werden erfüllt. Auch aus Sicht des Ortsbildschutzes 
wird die von Villen und Doppelwohnhäusern geprägte Baugruppe am Parkring (ISOS,  
A-Objekt) nicht tangiert. 

Freiraum (Art. 10) 

Die gesamte Villenlage mitsamt der Umgebung stellt ein Schutzobjekt i. S. v. 
§ 203 Abs. 1 lit. c und f PBG dar (mit Ausnahme des Bereichs des neuen Ateliergebäudes 
in der südöstlichen Grundstücksecke). Die entsprechenden Pflichten seitens Eigentümerin 
sind vertraglich festgehalten. Die Gestaltung der gesamten Gartenanlage hat unter Berück-
sichtigung des rechtskräftigen Schutzumfangs zu erfolgen. 

Innerhalb des im Situationsplan als Umgebung Neubau gekennzeichneten Bereichs sind 
mindestens zwei grosskronige Laubbäume zu pflanzen. 

Erschliessung und Parkierung (Art. 11–12) 

Die Villenanlage wird über zwei Zufahrten für den motorisierten Individualverkehr sowie den 
Fuss- und Veloverkehr erschlossen. Der Hauptzugang zur Villa erfolgt ab dem nördlich des 
Perimeters verlaufenden Parkring. Weiter ist das Grundstück ab der Ulmbergstrasse auf 
Höhe der Remise zugänglich. Mit dem privaten Gestaltungsplan «Parkring» wird an der 
bestehenden Erschliessungssituation keine Änderung vorgenommen. Die Zugänglichkeit 
des Atelierneubaus ab der Ulmbergstrasse und dem Parkring wird über das bestehende 
grundstücksinterne Wegenetz gewährleistet. 
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Für die Berechnung der minimal erforderlichen Abstellplätze für Personenwagen, Motorrä-
der und leichte Zweiräder ist die Verordnung über private Fahrzeugabstellplätze (Parkplatz-
verordnung, AS 741.500) massgeblich. Die Anzahl zulässiger Abstellplätze für Personen-
wagen innerhalb des Geltungsbereichs liegt bei maximal vier. Die Anzahl der benötigten 
Abstellplätze für leichte Zweiräder und Motorräder ergibt sich aus den Berechnungen ge-
mäss Parkplatzverordnung. 

Die Liegenschaft liegt im Parkplatzreduktionsgebiet B, in dem mindestens 25 Prozent und 
maximal 45 Prozent des Normalbedarfs für Gewerbe zulässig sind. Ausgehend von einer 
Bezugsfläche von 1446 m2 beträgt die Anzahl der Abstellplätze für Personenwagen somit 
mindestens zwei und maximal vier. Bis zur Nutzungsänderung der Remise waren fünf Park-
plätze bewilligt, nämlich drei östlich der Villa und zwei in der Remise. Auf letztere wurde 
allerdings durch die Nutzungsänderung faktisch freiwillig verzichtet. Mit dem Gestaltungs-
plan wird die Höchstzahl gemäss Parkplatzverordnung von vier Parkplätzen erlaubt. Die 
Parkplätze können östlich der Villa (drei Parkplätze) und in der Einfahrt ab der Ulmberg-
strasse (ein Parkplatz) angeordnet werden. Für leichte Zweiräder sind 13 Abstellplätze er-
forderlich. Eine mögliche Anordnung der noch benötigten Abstellplätze für Zweiräder ist im 
Richtprojekt dargestellt. 

Umwelt (Art. 13–18) 

Energie (Art. 13) 

Die Formulierung der Vorschriften entspricht dem von der Stadt angewendeten Standard 
für Sondernutzungsplanungen respektive ist für Umbauten der vorhandenen Schutzobjekte 
entsprechend angepasst worden. 

Energieversorgung (Art. 14) 

Bei der Wärme- und Kälteversorgung für den Neubau ist komplett auf fossile Energiequellen 
zu verzichten. 

Gemäss dem Richtprojekt soll auf dem Neubau eine Photovoltaikanlage angebracht wer-
den. 

Ökologischer Ausgleich (Art. 15) 

Die Grünfläche im Bereich des Neubaus wird mit einem Mindestanteil der neugestalteten 
Umgebungsfläche gesichert. Mindestens 50 Prozent der im Situationsplan als Umgebung 
Neubau bezeichneten Fläche muss als Grünfläche ausgestaltet werden. Mit dem Richtpro-
jekt vom 18. Juni 2020 wird eine Umgebungsgestaltung aufgezeigt, bei der der Grünflä-
chenanteil innerhalb der neugestalteten Umgebung gut 60 Prozent beträgt. 

Lärmempfindlichkeitsstufe (Art. 16) 

Innerhalb der Bereiche Mantellinie Neubau und Baubereich Untergeschoss kommen die 
Grenzwerte für die Empfindlichkeitsstufe ES III gemäss Art. 43 LSV zur Anwendung. Damit 
werden mit dem Gestaltungsplan knapp 23 m2 von der ES II in die ES III aufgestuft. Der 
Bereich Mantellinie Neubau wird der ES III zugewiesen, da im Atelier u. a. auch Arbeiten 
im Sinne einer Werkstatt ausgeführt werden, was als mässig störend beurteilt wird. 
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Entwässerung (Art. 17) 

Das im Geltungsbereich anfallende unverschmutzte Regenwasser ist, soweit dies tech-
nisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist, gemäss Ziffer 2.73 des Anhangs zur besonde-
ren Bauverordnung I (BBV I, LS 700.21) in geeigneter Weise über Versickerungs- und Re-
tentionsflächen dem Grundwasser zuzuführen. Regenwasser, das nicht zur Versickerung 
gebracht werden kann oder darf, ist i. S. v. Art. 7 Bundesgesetz über den Schutz der Ge-
wässer (Gewässerschutzgesetz, GschG, SR 814.20) abzuleiten. Dem Baugesuch ist ein 
Entwässerungskonzept beizulegen. 

Diese Bestimmung hat sowohl einen ökologischen als auch einen lokalklimatischen Hinter-
grund. 

8. Lokalklima 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Gestaltungsplans weist gemäss kantonalen 
Klimamodellkarten einen nächtlichen Wärmeinseleffekt von plus 2–3 C um 4 Uhr auf. Er 
liegt aber auch am Rande des Einwirkbereichs eines Talabwindsystems (von den Hängen 
des Uetlibergs abfliessende Kaltluft). Die Klimakarten des Kantons Zürich bilden eine zent-
rale Grundlage der Fachplanung Hitzeminderung (Stadtratsbeschluss [STRB] Nr. 
178/2020). Diese verfolgt drei Hauptziele: Überwärmung im gesamten Stadtgebiet vermei-
den, vulnerable Stadtgebiete gezielt entlasten und das bestehende Kaltluftsystem der Stadt 
Zürich stärken. 

Mit dem Gestaltungsplan wird aufgrund der Kleinräumigkeit des Atelierneubaus und der 
restlichen unter Denkmalschutz gestellten Fläche kein Artikel explizit zum Lokalklima for-
muliert. Diverse Festsetzungen im Gestaltungsplan wirken sich allerdings positiv auf das 
Lokalklima aus. 

Mit dem Richtprojekt bzw. dem Gestaltungsplan werden gezielte kompensatorische Mass-
nahmen zugunsten des Lokalklimas angestrebt. Diese orientieren sich an drei Handlungs-
ansätzen gemäss der Fachplanung mit besonders hohem Wirkungsgrad: 

– Baukörper für günstiges Mikroklima optimieren: Durch die Mantellinie wird ein gezielt 
gesetzter Baukörper sichergestellt. Die Beschattung durch das südlich angrenzende 
viergeschossige Nachbargebäude führt zu einem angenehmen thermischen Komfort für 
die im Neubau arbeitenden Menschen.  

– Grünflächen klimaökologisch gestalten: Den stärksten Beitrag zur Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität leistet die vorgeschriebene Erhöhung des Baumbestands südlich 
des Laubengangs. Ergänzt wird die Begrünung durch weitere Pflanzungen entlang der 
Tunnelstrasse und der Südseite des Atelierneubaus. 

– Aufenthalts-, Bewegungs- und Verkehrsräume beschatten: Im Tagesverlauf werden 
durch das Nachbargebäude Seestrasse 2 und die grosskronigen Bäume nicht nur die 
Gebäudefassaden, sondern auch die angrenzenden Aufenthaltsräume sowie die Stras-
sen- und Verkehrsräume beschattet. 

9. Änderung Regelung zur Ablösung Bauverbotsdienstbarkeit 

Am 22. Februar 2017 wurde zwischen der Stadt und der Calatrava Immobilien AG ein Kauf-
vertrag über eine Landfläche von 173 m² Land an der Seestrasse 2 (Teil von alt Kat.-
Nr. EN674 / Teil von neu Kat-Nr. EN3022) öffentlich beurkundet. Am 21. Juli 2017 erfolgte 
die Eigentumsübertragung von der Stadt an die Calatrava Immobilien AG. 
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Da der betroffene Grundstücksteil in der Kernzone Parkring und ausserhalb des Baube-
reichs lag, erfolgte der Verkauf zum Umgebungslandwert. Mit dem Verkauf wurde folgedes-
sen eine Bauverbotsdienstbarkeit auf die fragliche Grundstücksfläche gelegt und die Be-
dingungen und Berechnung der Entschädigung für eine künftige Löschung der Dienstbar-
keit vereinbart. 

Bei der Festlegung der Höhe der vertraglich geschuldeten Entschädigung für die Löschung 
des Bauverbots wurde der hoheitlich geschuldete Mehrwertausgleich noch nicht berück-
sichtigt, da zum Zeitpunkt der Beurkundung des Kaufvertrags das kantonale Mehrwertaus-
gleichsgesetz (MAG, AS 700.9) noch nicht in Kraft war. Um diesen neuen Umständen ge-
recht zu werden, haben am 25. August 2022 die Stadt und die Calatrava Immobilien AG 
einen Vertrag über die Änderung zur Vereinbarung über die Löschung der Dienstbarkeit 
öffentlich beurkundet. Danach hat die Calatrava Immobilien AG einerseits den hoheitlich 
geschuldeten Mehrwertausgleich ans Amt für Städtebau zu leisten, kann jedoch die gleiche 
Summe von der vertraglichen Entschädigung für die Löschung der Bauverbotsdienstbarkeit 
in Abzug bringen. 

10. Öffentliches Mitwirkungsverfahren 

Die öffentliche Auflage gemäss § 7 PBG fand vom 18. September 2021 bis 16. Novem-
ber 2021 statt. Während der Auflage ging ein Einwendungsschreiben zum Gestaltungsplan 
ein, in dem sechs Anträge gestellt werden. Die Anträge betreffen die Themen Materialwahl, 
Begrünung, Sichtschutz, Näherbaurecht und Besonnung. Im Bericht zu den Einwendungen, 
der Bestandteil des Erläuterungsberichts nach Art. 47 Raumplanungsverordnung (RPV, 
SR 700.1) ist, werden alle Anträge aufgeführt und beantwortet. 

11. Vorprüfung durch die kantonalen Behörden 

Parallel zur öffentlichen Auflage wurde der Entwurf des Gestaltungsplans dem Kanton Zü-
rich zur Vorprüfung eingereicht. Dieser wird von der Baudirektion in der Vorprüfung vom 
22. März 2022 als rechtmässig, zweckmässig und angemessen beurteilt. Unter Berücksich-
tigung verschiedener Anträge wird die Genehmigung des Gestaltungsplans in Aussicht ge-
stellt. Die Anträge betrafen insbesondere die Themen Nutzweise, Gebäudemantel, Lärm-
schutz sowie die Bereinigung von begrifflichen Unklarheiten. Daneben wurden Präzisierun-
gen oder Ergänzungen im Erläuterungsbericht angesprochen. 

Die von der Baudirektion vorgebrachten Hinweise und Auflagen wurden geprüft, mit den 
zuständigen kantonalen Stellen geklärt und der Gestaltungsplan wurde entsprechend über-
arbeitet. 

12. Regulierungsfolgenabschätzung 

Gemäss Verordnung über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für KMU 
(AS 930.100) soll bei städtischen Erlassen auf die Verträglichkeit für KMU geachtet werden. 
Die Regulierungsfolgenabschätzung im Hinblick auf KMU ergibt Folgendes:  

Der vorliegende Gestaltungsplan löst zulasten der KMU weder neue Handlungs-pflichten 
noch Tätigkeiten mit administrativem oder finanziellem Mehraufwand aus. Die Verfahren, 
etwa bezüglich Baugesuche, bleiben unverändert. Es werden weder zusätzliche Prozess-
regulierungen geschaffen, noch werden solche reduziert. 
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13. Schlussbemerkung 

Der private Gestaltungsplan «Parkring» steht im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen 
der übergeordneten Raumplanung und mit der Richtplanung. 

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan werden die notwendigen Rahmenbedingungen für 
eine der örtlichen Situation angepasste, wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige Weiter-
entwicklung der geschützten Villenanlage geschaffen. Soweit in der Zulassung eines Neu-
baus eine Beeinträchtigung des ISOS-Schutzziels erblickt werden sollte, ist diese als 
höchstens untergeordnet zu beurteilen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die mit dem Ge-
staltungsplan ermöglichte bauliche Ergänzung den rechtlichen Grundlagen zum Ortsbild- 
und Denkmalschutz entspricht. 

Der private Gestaltungsplan «Parkring» schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine qualitätsvolle Weiterentwicklung des Ortes sowohl in Bezug auf den Ortsbild- und 
Denkmalschutz als auch in architektonischer, städtebaulicher und raumplanerischer Hin-
sicht. Weil der Gestaltungsplan insbesondere die Schutzanliegen des ISOS und des kan-
tonalen Denkmalpflegerechts nach wie vor gewährleistet, kann in diesem Rahmen den pri-
vaten Interessen hinsichtlich einer massvollen Nutzungserweiterung Rechnung getragen 
werden. 

Dem Gemeinderat wird beantragt: 

1. Dem privaten Gestaltungsplan «Parkring», bestehend aus Gestaltungsplanvor-
schriften und Situationsplan Mst. 1:500 (beide Beilagen datiert 20. Mai 2022), wird 
zugestimmt. 

2. Der Stadtrat wird ermächtigt, Änderungen am privaten Gestaltungsplan «Park-
ring» in eigener Zuständigkeit vorzunehmen, sofern sich diese als Folge von 
Rechtsmittelentscheiden oder im Genehmigungsverfahren als notwendig erwei-
sen. Solche Beschlüsse sind im Städtischen Amtsblatt und im Amtsblatt des 
Kantons Zürich sowie in der Amtlichen Sammlung zu veröffentlichen. 

3. Dem Bericht der nicht berücksichtigten Einwendungen, Kapitel 5.2.1 des Erläu-
terungsberichts nach Art. 47 RPV (Beilage datiert vom 20. Mai 2022), wird ge-
samthaft zugestimmt. 

4.  Der Stadtrat setzt den privaten Gestaltungsplan «Parkring» gemäss Ziffer 1 nach 
Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft. 

Unter Ausschluss des Referendums: 

5. Vom Erläuterungsbericht nach Art. 47 RPV (Beilage datiert vom 20. Mai 2022) 
wird Kenntnis genommen. 

Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Vorsteher des Hochbaudepartements 
übertragen. 

 
Im Namen des Stadtrats 
 
Die Stadtpräsidentin Die Stadtschreiberin 
Corine Mauch Dr. Claudia Cuche-Curti 
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Vorschriften zum privaten Gestaltungsplan  
«Parkring» 
vom […] 

 

Der Gemeinderat, 

gestützt auf Art. 56 Abs. 1 lit. c GO1 und nach Einsichtnahme in die 
Weisung des Stadtrats vom […]2, 

beschliesst die Zustimmung zu folgenden Vorschriften: 

 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 1 Der Private Gestaltungsplan «Parkring» bezweckt einen Er-
satz für das bestehende Ateliergebäude. 
2 Der Gestaltungsplan schafft die bau- und planungsrechtliche Grund-
lage für eine städtebaulich und architektonisch rücksichtsvolle Weiter-
entwicklung im Umgebungsbereich der unter Schutz stehenden An-
lage mit Villa, Remise, Laubengang und Garten. 

 

Art. 2 1 Der Gestaltungsplan setzt sich aus den nachfolgenden Vor-
schriften und dem dazugehörigen Situationsplan im Massstab 1:500 
zusammen. 
2 Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans ist im zugehörigen Situa-
tionsplan gekennzeichnet. 
3 Für den Geltungsbereich gemäss Situationsplan wird ein privater 
Gestaltungsplan im Sinne von §§ 85 ff. Planungs- und Baugesetz 
(PBG)3 festgesetzt. 
4 Diese Vorschriften gelten für das im Plan bezeichnete Gestaltungs-
plangebiet. 

 
Art. 3 1 Soweit der Gestaltungsplan nichts Abweichendes festlegt, 
gelten die Bestimmungen der jeweils rechtskräftigen Bau- und Zonen-
ordnung (BZO)4. 
2 Vorgehendes kantonales und eidgenössisches Recht bleibt vorbe-
halten. 

                                                
1 AS 101.100 
2 STRB Nr. […] vom [Datum - Monat ausschreiben]. 
3 vom 7. September 1975, LS 700.1. 
4 vom 23. Oktober 1991, AS 700.100. 

Zweck 

Bestandteile und Geltungsbe-
reich 

Geltendes Recht 
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3 Für den Gestaltungsplan gelten die Baubegriffe gemäss PBG5 in der 
Fassung bis 28. Februar 2017. 
4 Die Villa, die Remise, der Laubengang und der Garten stehen unter 
Denkmalschutz; die Schutzanordnungen gehen dem Gestaltungsplan 
vor. 

 
 
B. Bau- und Nutzungsvorschriften 

 
Art. 4 1 Innerhalb des Bereichs Mantellinie Neubau sind mässig 
störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe zulässig. 

2 Innerhalb des restlichen Geltungsbereichs sind Wohnnutzungen und 
nicht störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe zulässig. 
3 Es besteht keine Wohnanteilspflicht. 
4 Im Dachgeschoss der Remise ist nur eine Wohnnutzung zulässig. 

 
Art. 5 1 Der Gebäudemantel des Neubaus wird durch Mantellinien 
begrenzt und definiert die höchstens zulässige Abmessung des Neu-
baus.  
2 Es gelten die Mantellinien im Situationsplan. 
3 Gebäudevorsprünge dürfen nicht über die Mantellinie hinausragen. 
4 Über die Höhenkoten der Mantellinie dürfen Kamine und Abluftrohre 
herausragen; sie sind auf das technisch notwendige Mass zu be-
schränken. 

 
Art. 6 Abgrabungen in der Umgebung des Neubaus sind vorbehält-
lich der Erreichung einer besonders guten Gesamtwirkung gemäss 
Art. 9 zulässig. 

 

Art. 7 1 Innerhalb des Gebäudemantels Neubau ist die Vollge-
schosszahl frei. 
2 Es ist ein anrechenbares Untergeschoss zulässig; dieses darf inner-
halb des Baubereichs Untergeschoss über den Gebäudemantel hin-
ausreichen. 

 
Art. 8 Innerhalb des Gebäudemantels ist die Ausnützung frei. 

 

                                                
5 vom 7. September 1975, LS 700.1. 
 

Nutzweise 

Gebäudemantel Neubau 

Abgrabungen 

Geschosszahl Neubau 

Nutzungsmass Ausnützung 
Neubau 
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Art. 9 1 Bauten, Anlagen und deren Umschwung sind für sich und 
in ihrem Zusammenhang mit der baulichen und landschaftlichen Um-
gebung im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten, 
dass unter Berücksichtigung des Gebietscharakters der Kernzone 
Parkring eine besonders gute Gesamtwirkung erreicht wird.  
2 Diese Anforderung gilt auch für Materialien, Farben und Beleuch-
tung. 

 
Art. 10 1 Im gesamten Geltungsbereich ist eine standortgerechte 
und ökologisch wertvolle Bepflanzung vorzusehen. 
2 In dem im Situationsplan als Umgebung Neubau gekennzeichneten 
Bereich sind mindestens zwei grosskronige Laubbäume zu pflanzen; 
das Untergeschoss darf nicht in deren Wurzelbereich ragen. 

 
 
C. Erschliessung und Parkierung 

 
Art. 11 1 Die Erschliessung für den motorisierten Individualverkehr 
erfolgt an den im Situationsplan gekennzeichneten Stellen. 
2 Die Erschliessung für den Fuss- und Veloverkehr erfolgt an den im 
Situationsplan gekennzeichneten Stellen. 

 
Art. 12 1 Im Geltungsbereich werden insgesamt höchstens vier Ab-
stellplätze für Personenwagen zugelassen. 
2 Die Anzahl Abstellplätze für leichte Zweiräder und Motorräder richtet 
sich nach der Verordnung über private Fahrzeugabstellplätze (Park-
platzverordnung)6. 

 
 
  

                                                
6 vom 11. Dezember 1996, AS 741.500. 

Gestaltung 

Freiraum 

Erschliessung 

Abstellplätze 
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D. Umwelt 

 

Art. 13 1 Neubauten müssen die Anforderungen der Wärmedämm-
vorschriften der Baudirektion des Kantons Zürich7, Ausgabe 2009, 
Abschnitt II. Teil 1, um mindestens 30 Prozent unterschreiten oder 
mindestens dem Grenzwert für den gewichteten Endenergiebedarf für 
Raumwärme, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung des Minergie-
P Standards8, Ausgabe 2017, entsprechen. Neubauten haben zudem 
den oberen Grenzwert für Graue Energie gemäss Minergie-Eco9, 
Ausgabe 2018, einzuhalten. 
2 Umbauten müssen die Anforderungen der Wärmedämmvorschriften 
der Baudirektion des Kantons Zürich, Ausgabe 2009, für Neubauten, 
Abschnitt II. Teil 1, einhalten oder mindestens dem Grenzwert für den 
gewichteten Endenergiebedarf für Raumwärme, Warmwasser, Lüf-
tung und Klimatisierung des Minergie-Standards für Umbauten, Aus-
gabe 2017, entsprechen. Diese Vorgaben gelten, soweit deren Ein-
haltung technisch möglich und wirtschaftlich tragbar sowie mit den 
Schutzzielen zu vereinbaren ist. 
3 Der Stadtrat ist befugt, bei Änderungen der Minergie-Standards 
oder der Wärmedämmvorschriften die jeweils aktuelle Fassung für 
massgeblich zu erklären. 

 
Art. 14 Bei Neubauten erfolgt die Wärme- und Kälteerzeugung über 
nicht fossile Energiequellen. 

 
Art. 15 1 Bauten, Anlagen und Umschwung sind im Hinblick auf den 
ökologischen Ausgleich im Sinne von Art. 15 Verordnung über den 
Natur- und Heimatschutz (NHV)10 zu optimieren. 
2 Der Grünflächenanteil der im Situationsplan als Umgebung Neubau 
bezeichneten Fläche hat mindestens 50 Prozent zu betragen. 

 

Art. 16 Innerhalb der Bereiche Mantellinie Neubau und Baubereich 
Untergeschoss gilt die Empfindlichkeitsstufe III gemäss Art. 43 Lärm-
schutz-Verordnung (LSV)11. 

 
 

                                                
7 Anhang Ziff. 1.11 zur besonderen Bauverordnung I (BBV I) vom 6. Mai 1981, LS 700.21. 
8 Bezugsquelle: Geschäftsstelle Minergie, Bäumleingasse 22, 4051 Basel. Einsehbar beim Amt 
für Abfall, Wasser, Energie und Luft AWEL, Abteilung Energie, Stampfenbachstrasse 12, 8090 
Zürich. 
9 Bezugsquelle: Geschäftsstelle Minergie, Bäumleingasse 22, 4051 Basel. Einsehbar beim Amt 
für Abfall, Wasser, Energie und Luft AWEL, Abteilung Energie, Stampfenbachstrasse 12, 8090 
Zürich. 
10 vom 16. Januar 1991, SR 451.1. 
11 Vom 15. Dezember 1986, SR 814.41. 

Energie 

Energieversorgung 

Ökologischer Ausgleich 

Lärmempfindlichkeitsstufe  
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Art. 17 1 Das im Geltungsbereich anfallende unverschmutzte Re-
genwasser ist, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich trag-
bar ist, gemäss Ziffer 2.73 des Anhangs zur Besonderen Bauverord-
nung I (BBV I)12 in geeigneter Weise über Versickerungs- und 
Retentionsflächen dem Grundwasser zuzuführen. 
2 Regenwasser, das nicht zur Versickerung gebracht werden kann 
oder darf, ist im Sinne von Art. 7 Bundesgesetz über den Schutz der 
Gewässer (GschG)13 abzuleiten. 
3 Mit dem Baugesuch ist bei der zuständigen Behörde ein Entwässe-
rungskonzept einzureichen. 

 
Art. 18 Für die Bewirtschaftung der im Geltungsbereich anfallenden 
Abfälle sind die nötigen Flächen auszuscheiden und die erforderli-
chen Einrichtungen zu schaffen. 

 
 
E. Schlussbestimmungen 

 
Art. 19 Der Stadtrat setzt diesen Gestaltungsplan nach Rechtskraft 
der Genehmigung durch die zuständige Direktion in Kraft. 

                                                
12 vom 6. Mai 1981, LS 700.21. 
13 vom 24. Januar 1991, SR 814.20. 
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Privater Gestaltungsplan
«Parkring»

Zürich Enge, Kreis 2, Kanton Zürich

Situationsplan, 1:500

 

Vom Gemeinderat zugestimmt mit GRB Nr. ……………... vom …………...………

Im Namen des Gemeinderats
Die Präsidentin / Der Präsident: ……………………………………………

Die Sekretärin / Der Sekretär: ……………………………………………

Von der Baudirektion genehmigt mit BDV Nr. ………………. vom ……………….

Für die Baudirektion ……………………………………………

In Kraft gesetzt mit STRB Nr. …………vom ………………….. auf den ………………

Die Grundeigentümerin

………………………………………..   

Calatrava Immobilien AG                    Ort, Datum ………………………………….

Erstellungs- / Druckdatum: 20.05.2022

Verkehrsbaulinie

Erschliessung Motorisierter Individualverkehr (ungefähre Lage)

Umgebung Neubau

Geltungsbereich

Mantellinie Neubau

Festlegungen

Art. 2

Art. 5

Art. 10

Art. 11

Informationsinhalt

Erschliessung Fuss -und Veloverkehr (ungefähre Lage) Art. 11

Abbruch bestehende Bauten und Anlagen

Schutzperimeter

Baubereich Untergeschoss Art. 7

Längsschnitt C-C, 1:500

419.70 m ü.M.

Querschnitt A-A, 1:500

10194_08_220520_Plan.vwxDokument:

Grundlage: GeoZ (LV95)/ Juli 2019

N

419.70 m ü.M. Koordinatenverzeichnis
 (Amtliche Vermessung LV95)

Punkt Nr. E - Koordinate N - Koordinate

1 2’682’579.17  1’246’704.15  
2 2’682’575.58  1’246’710.79  
3 2’682’574.38  1’246’710.10  
4 2’682’556.52  1’246’699.66  
5 2’682’555.55  1’246’699.10  
6 2’682’558.45  1’246’694.14  
7 2’682’573.38  1’246’711.83  
8 2’682’555.51  1’246’701.39  
9 2’682’553.65  1’246’697.99  
10 2’682’556.46  1’246’693.18  
11 2’682’576.59  1’246’716.16  
12 2’682’573.56  1’246’714.39  
13 2’682’550.98  1’246’701.20  
14 2’682’553.51  1’246’696.98  
15 2’682’554.03  1’246’697.29  
16 2’682’558.01  1’246’690.44  
17 2’682’560.55  1’246’686.08  

Grosskroniger Laubbaum (ungefähre Lage)

Hofstetter Andrea Daniela
Schreibmaschine
Beilage 2 zu GR Nr. 2022/484



Podien Grit (SKZ)
Textfeld
Beilage 3 zu GR Nr. 2022/484
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